
 

Kleine Anfrage 

Nancy Faeser und Günter Rudolph (SPD) vom 19. Februar 2021 

Fehlzeitenquote bzw. Fehltage pro Person bei der Hessischen Polizei 

und  

Antwort  

Minister des Innern und für Sport 
 
 
 

Vorbemerkung Minister des Innern und für Sport: 
Bei der Auswertung der Fehlzeiten werden aufgrund der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle bei 
der hessischen Polizei die Kalendertage der Abwesenheit und nicht die Arbeitstage ausgewertet. 
Dies bedeutet, dass ein dauerhaft krankgeschriebener Polizeibeamter im Jahr 2020 mit vollen 
366 Tagen in die Statistik eingeht und nicht mit seinen individuellen Arbeitstagen (254 Tage). Ein 
Polizeibeamter, der im Jahresverlauf drei Erkrankungen (jeweils von Montag bis Sonntag) zu 
verzeichnen hatte, bei denen er jeweils fünf Arbeitstage dem Dienst fernblieb, wird somit aktuell 
mit 21 Kalendertagen und nicht mit 15 Arbeitstagen erfasst. 
 
Darüber hinaus fließen im Gegensatz zu den Statistiken der gesetzlichen Krankenkassen in die 
Fehlzeitenstatistik der hessischen Polizei alle Fehlzeiten ab dem ersten Kalendertag – auch ohne, 
dass ein Attest vorgelegt wurde – ein. Ein unmittelbarer Vergleich der Krankenkassendaten mit 
den Fehlzeitendaten der hessischen Polizei ist mangels gleicher Datenbasis daher nicht sachge-
recht. 
 
Gleichzeitig ist der Polizeiberuf ein gefahrengeneigter Beruf. Die Gefahr, während des Dienstes 
nicht alltäglichen Situationen ausgesetzt zu sein und sich Verletzungen, auch mit schweren Folgen 
sowie langen Fehlzeiten, zuzuziehen, ist höher als bei zahlreichen anderen Berufsgruppen. 
 

Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Welche Fehlzeitenquote/Fehltage pro Person für das Jahr 2020 gab es in folgenden Behörden: 
 a) Hessische Bereitschaftspolizei, 
 b) Hessisches Landeskriminalamt, 
 c) Polizeipräsidium Frankfurt, 
 d) Polizeipräsidium Mittelhessen, 
 e) Polizeipräsidium Nordhessen, 
 f) Polizeipräsidium Osthessen, 
 g) Polizeipräsidium Südhessen, 
 h) Polizeipräsidium Südosthessen, 
 i) Polizeipräsidium Westhessen, 
 j) Präsidium für Technik? 
 

Die Beantwortung der Frage ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle. 
 
In den unten angegebenen Fehlzeitenquoten sind auch die Abwesenheiten aufgrund von Erkran-
kungen, Kuren, Reha-Maßnahmen und Wiedereingliederungen enthalten.  
 

Behörde Fehlzeiten-quote in % Fehltage pro Person 

Hessische Bereitschaftspolizei 6,83 24,92 

Hessisches Landeskriminalamt 7,69 28,07 

Polizeipräsidium Frankfurt am Main 7,14 26,05 

Polizeipräsidium Mittelhessen 9,21 33,62 

Polizeipräsidium Nordhessen 6,90 25,19 
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Polizeipräsidium Osthessen 7,47 27,28 

Polizeipräsidium Südhessen 8,61 31,41 

Polizeipräsidium Südosthessen 7,15 26,09 

Polizeipräsidium Westhessen 7,80 28,48 

Polizeipräsidium für Technik 7,55 27,64 

 
Betrachtet man die gesamte hessische Polizei (einschließlich der Polizeiakademie Hessen) beträgt 
die durchschnittliche Fehlzeitenquote 6,82 % und die durchschnittlichen Fehltage pro Person be-
laufen sich auf 24,95 Tage. 
 
 
Frage 2. Wie hat sich die Fehlzeitenquote und die bereinigte Fehlzeitenquote und die durchschnittlichen 

Fehltage pro Person im Jahr 2020 für die in Frage 1 aufgeführten Behörden entwickelt? 
 
Die Beantwortung der Frage ergibt sich aus der in der Anlage beigefügten Tabelle. Erläuternd 
wird angemerkt, dass in der bereinigten Fehlzeitenquote Abwesenheiten aufgrund von Kuren, 
Reha-Maßnahmen und Wiedereingliederungen herausgerechnet wurden. Die Rubrik „Entwick-
lung“ beziehen sich auf den Vergleich zum Vorjahr (1. Januar bis 31. Dezember 2019). 
 
Betrachtet man die gesamte hessische Polizei (einschließlich der Polizeiakademie Hessen) beträgt 
die durchschnittliche Fehlzeitenquote 6,82 % (-0,52 %) und die bereinigte Fehlzeitenquote 
6,39 % (-0,43 %). Die durchschnittlichen Fehltage pro Person belaufen sich auf 24,95 Tage  
(-1,83). 
 
 

Wiesbaden, 19. April 2021 
Peter Beuth 

 

 

 
Anlagen 



Anlage zur Kleinen Anfrage 20/5153, Frage 2, Anlage 

Behörde 
Fehlzeitenquote 

2020 in % 

Entwicklung 

2020 vs. 2019 

Bereinigte 

Fehlzeitenquote 

2020 in % 

Entwicklung 

2020 vs. 2019 

Durchschnittliche 

Fehltage 

pro Person 2020 

Entwicklung 

2020 vs. 2019 

Hessische Bereitschaftspolizei 6,83 -0,13 6,56 -0,06 24,92 -0,48 

Hessisches Landeskriminalamt 7,69 -0,82 7,13 -0,75 28,07 -2,98 

Polizeipräsidium Frankfurt am Main 7,14 -0,88 6,69 -0,76 26,05 -3,23 

Polizeipräsidium Mittelhessen 9,21 -0,02 8,66 +0,19 33,62 -0,05 

Polizeipräsidium Nordhessen 6,90 -0,30 6,59 -0,13 25,19 -1,09 

Polizeipräsidium Osthessen 7,47 -0,73 6,95 -0,80 27,28 -2,66 

Polizeipräsidium Südhessen 8,61 +0,07 7,82 +0,06 31,41 +0,24 

Polizeipräsidium Südosthessen 7,15 -0,77 6,60 -0,63 26,09 -2,82 

Polizeipräsidium Westhessen 7,80 -0,23 7,30 -0,11 28,48 -0,81 

Polizeipräsidium für Technik 7,55 -1,07 6,99 -1,05 27,64 -3,81 

Polizei Hessen Gesamt 6,82 -0,52 6,39 -0,43 24,95 -1,83 

 


